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Antrag 

der Abgeordneten Markus Striedl, Benjamin Nolte, Katrin Ebner-Steiner und 
Fraktion (AfD) 

Förderung von Tempo 50 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, alle Tempo-30-Zonen in Hauptverkehrsstraßen 
zu überprüfen und gegebenenfalls aufheben zu lassen bzw. wo immer möglich wieder 
50 km/h einzuführen. 

 

 

Begründung: 

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) wurde durch die Neufassung des Straßenver-
kehrsgesetzes (StVG) im Oktober 2024 erweitert und angepasst. Die Änderungen 
ermöglichen es den Kommunen, mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Straßenver-
kehrs zu haben, insbesondere in Bezug auf Tempo-30-Zonen. Die Anzahl der Straßen-
kilometer mit Tempo 30 steigt in Bayern seit Jahrzehnten. In Regensburg sind inzwi-
schen ca. 90 Prozent der Straßen als Tempo 30 oder weniger ausgeschrieben. In Nürn-
berg sind schätzungsweise 80 bis 90 Prozent des Straßennetzes in Tempo 30 inte-
griert. In der Landeshauptstadt München sind über 80 Prozent der Stadtstraßen 
Tempo 30 oder darunter. Auch in kleineren Städten ist Tempo 30 nicht zwangsläufig 
seltener. Die niederbayerische Regierungsstadt Landshut liegt auf Platz fünf – hier sind 
mindestens 59 Prozent der Straßenkilometer Tempo 30 oder darunter. 

Oftmals wird Tempo 30 mit Luftreinhaltegründen in Verbindung gebracht– die Belas-
tung der Luft mit Schadstoffen nahm jedoch in den vergangenen 25 Jahren deutlich ab. 
Mittlerweile gibt es in Deutschland keine Überschreitungen der europaweit geltenden 
Grenzwerte für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Benzol, Blei und Feinstaub (PM) mehr. 
Die Luftqualität hat sich so verbessert, dass die eingeführten Geschwindigkeitsbegren-
zungen unter diesem Gesichtspunkt nicht mehr zu rechtfertigen sind. Auch das Argu-
ment von weniger Abgasen im „Kampf gegen den Klimawandel“ greift angesichts des-
sen, dass sich Deutschland in der Rangliste der weltweiten CO2-Emittenten mit einem 
globalen Anteil von 2 Prozent hinter China (29,7 Prozent), USA (13,9 Prozent), Indien 
(6,9 Prozent), Russland (4,6 Prozent) und Japan (3,2 Prozent) bewegt (EU-Kommis-
sion: Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries, 2019 report. Bezugsjahr: 
2018), nicht mehr. 

Nach wie vor gilt gemäß § 3 StVO: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb ge-
schlossener Ortschaften beträgt für alle Kraftfahrzeuge 50 km/h. Insbesondere während 
der Berufsverkehrszeiten kann die Erhöhung des Tempolimits auf 50 oder 70 km/h auf 
Hauptverkehrsstraßen zu einer schnelleren Durchfahrt beitragen und den Verkehr 
schneller fließen lassen. Es ist an der Zeit die „grünen“ Verbotsphantasien rückgängig 
zu machen und zur Straßenverkehrsordnung zurückzukehren. 

Unser Motto „Freie Fahrt für freie Bürger“ heißt dabei nicht, dass automatisch alle 
Tempo-30-Zonen aufgehoben werden sollen. Sofern Sicherheits- oder Lärmschutz-
gründe für ein strengeres Tempolimit sprechen, könnten weiterhin entsprechende An-
ordnungen erforderlich sein – beispielsweise vor Schulen oder Kindergärten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Markus Striedl, Benjamin Nolte, Katrin Ebner-Steiner 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 19/6602 

Förderung von Tempo 50 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Markus Striedl 
Mitberichterstatter: Tobias Beck 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 27. Sitzung am  
20. Mai 2025 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Jürgen Baumgärtner 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Vorab ist über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Ein 

barrierefreies Gesundheitssystem für Bayern - UN-Behindertenrechtskonvention end-

lich umsetzen" auf Drucksache 19/5983 gesondert abzustimmen. Der federführende 

Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Prävention empfiehlt die Ablehnung des An-

trags.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der SPD. Gegenstimmen! – Das sind die 

Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD. Damit ist der Antrag abge-

lehnt.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die endgültige Abstimmungsliste. Hin-

sichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktio-

nen verweise ich auf die endgültige Abstimmungsliste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmungsliste ein-

verstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Haus. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der 
Abstimmung über die nicht einzeln zu beratenden 
Europaangelegenheiten und Anträge zugrunde  
gelegt wurden (Tagesordnungspunkt 2) 
 
Es bedeuten: 
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses mit Gegenstimmen 
(ENTH) Zustimmungsempfehlung des Ausschusses mit Enthaltungen 
  oder 
  Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss 
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses oder 
  Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss 
(Z)  Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss 
 

Europaangelegenheiten 

1. Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke,  
Ulrike Müller u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Dr. Gerhard Hopp, Martin Wagle, Alex Dorow u.a. CSU 
Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige 
technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern und der Richtlinie 2014/47/EU über die 
technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit  
von Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßenverkehr teilnehmen 
COM(2025) 180 final 
BR-Drs. 217/25 
Drs. 19/7283, 19/7430 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 1
zur 55. Vollsitzung am 10. Juli 2025



 

2. Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat,  
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen: Europäischer Aktionsplan für die 
Cybersicherheit von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern 
COM(2025) 10 final 
BR-Drs. 77/25 
Drs. 19/5947, 19/7425 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Dem Vorhaben wird zugestimmt. 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss 
der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

3. Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 
 
Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur politischen Agenda  
für den Europäischen Forschungsraum 2025-2027 
COM(2025) 62 final 
BR-Drs. 132/25 
Drs. 19/6844, 19/7427 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Das Vorhaben wird zur Kenntnis genommen. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 
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4. Konsultationsverfahren der Europäischen Union 
 
Justiz und Grundrechte 
Öffentliche Konsultation zur EU-Strategie für die Gleichstellung  
von LGBTIQ-Personen nach 2025 
01.04.2025 - 24.06.2025 
Drs. 19/6343, 19/7434 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, 
die auf Drs. 19/7434 veröffentlichte Stellungnahme abzugeben. 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss 
der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A Z Z 

5. Konsultationsverfahren der Europäischen Union 
 
Klimaschutz 
Öffentliche Konsultation zur Überprüfung  
des EU-Emissionshandelssystems 1 (EHS1) 
15.04.2025 - 08.07.2025 
Drs. 19/6748, 19/7431 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, 
die auf Drs. 19/7431 veröffentlichte Stellungnahme abzugeben. 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss 
der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A ENTH Z 
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Anträge 

6. Antrag des Abgeordneten Jörg Baumann AfD 
Abbau von Mehrarbeitsstunden bei der Bayerischen Polizei 
Drs. 19/5677, 19/7264 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Fragen des öffentlichen Dienstes 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

7. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Andreas Hanna-Krahl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Ein barrierefreies Gesundheitssystem für Bayern –  
UN-Behindertenrechtskonvention endlich umsetzen  
Drs. 19/5983, 19/7265 (A) 
 
Über den Antrag wird einzeln abgestimmt. 

8. Antrag der Abgeordneten Volkmar Halbleib, Holger Grießhammer, 
Anna Rasehorn u.a. SPD 
Hilfe für Menschen in seelischer Not:  
Sozialpsychiatrische Dienste in Unterfranken sichern! 
Drs. 19/6005, 19/7266 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Gesundheit, Pflege und Prävention 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

9. Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath,  
Tanja Schorer-Dremel, Dr. Andrea Behr u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Thomas Zöller u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Prävention stärken, Zukunft der Reha in Bayern sichern I:  
Pflegeausbildung auch in Reha-Kliniken und weiteren Einrichtungen 
Drs. 19/6144, 19/7267 (E) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 
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10. Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath,  
Tanja Schorer-Dremel, Dr. Andrea Behr u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Thomas Zöller u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Prävention stärken, Zukunft der Reha in Bayern sichern II:  
Reha-Kliniken in Krankenhausreform mitdenken 
Drs. 19/6145, 19/7268 (G) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

11. Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath,  
Tanja Schorer-Dremel, Dr. Andrea Behr u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Thomas Zöller u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Prävention stärken, Zukunft der Reha in Bayern sichern III: 
Wirtschaftliche Situation der Reha-Kliniken verbessern,  
Bürokratie abbauen 
Drs. 19/6146, 19/7279 (ENTH) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

12. Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath,  
Kerstin Schreyer, Tanja Schorer-Dremel u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Thomas Zöller u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Prävention stärken, Zukunft der Reha in Bayern sichern IV:  
Digitale Transformation in den Reha-Einrichtungen unterstützen   
Drs. 19/6147, 19/7269 (E) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

13. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Maximilian Deisenhofer u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Sanierungsbedarf erheben – öffentliche Schwimmbäder erhalten 
Drs. 19/6169, 19/7256 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Wohnen, Bau und Verkehr 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z Z Z 
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14. Antrag der Abgeordneten Dr. Ute Eiling-Hütig,  
Tanja Schorer-Dremel, Kerstin Schreyer u.a. CSU 
Digitale Speicherung von Leistungsnachweisen 
Drs. 19/6509, 19/7253 (E)  
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

15. Antrag der Abgeordneten Harald Meußgeier,  
Gerd Mannes und Fraktion (AfD) 
Umweltschäden verhindern:  
Aktives Gänsemanagement weiterentwickeln 
Drs. 19/6516, 19/7259 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

16. Antrag der Abgeordneten Florian Köhler, Oskar Lipp,  
Johannes Meier und Fraktion (AfD) 
Erkundung und Bewertung von  
natürlichen Wasserstoffvorkommen in Nordbayern 
Drs. 19/6542, 19/7260 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

17. Antrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, 
Martin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 
zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag  
Drs. 19/6563, 19/7231 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 
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18. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Für die Zukunft des Naturschutzes:  
Kenntnis der Artenvielfalt sichern – Nachwuchs fördern 
Drs. 19/6576, 19/7244 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 

19. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Martin Stümpfig u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Windkraftausbau und Naturschutz gemeinsam anpacken II: 
Anerkennung von Anti-Kollisionssysteme für Windenergieanlagen  
Drs. 19/6577, 19/7245 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 

20. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Martin Stümpfig u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Einsatz für Mengenschwelle für Biogas in der  
Störfall-Verordnung auf 25.000 kg anheben 
Drs. 19/6578, 19/7246 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z Z Z 

21. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Claudia Köhler u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Schnellerer Umstieg auf Pauschalierung  
bei der Finanzierung privater Förderschulen 
Drs. 19/6583, 19/7254 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 
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22. Antrag der Abgeordneten Florian Köhler, Oskar Lipp,  
Johannes Meier und Fraktion (AfD) 
Echter Bürokratieabbau statt teurer Alibimaßnahmen: Bayerischen 
Bürokratiebeauftragten und Bayerischen Normenkontrollrat abschaffen! 
Drs. 19/6592, 19/7232 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

23. Antrag der Abgeordneten Markus Striedl, Benjamin Nolte, 
Katrin Ebner-Steiner und Fraktion (AfD) 
Förderung von Tempo 50 
Drs. 19/6602, 19/7257 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

24. Antrag der Abgeordneten Markus Striedl, Benjamin Nolte, 
Katrin Ebner-Steiner und Fraktion (AfD) 
Erwerb von ICE 3 Zügen prüfen 
Drs. 19/6603, 19/7255 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Wohnen, Bau und Verkehr 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

25. Antrag der Abgeordneten Markus Striedl, Benjamin Nolte, 
Katrin Ebner-Steiner und Fraktion (AfD) 
Gebrauchte Züge beim Vergabeverfahren der BEG berücksichtigen 
Drs. 19/6604, 19/7258 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

26. Antrag der Abgeordneten Jörg Baumann, Richard Graupner, 
Florian Köhler u.a. und Fraktion (AfD) 
Missbräuchliche Umgehung von Sprachtests  
im Einbürgerungsverfahren wirksam unterbinden! 
Drs. 19/6617, 19/7233 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 
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27. Antrag der Abgeordneten Anna Rasehorn, Ruth Müller, 
Florian von Brunn u.a. SPD 
Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch in bebauten 
Randgebieten: Rechtsklarheit und finanzielle Unterstützung  
für Kommunen schaffen 
Drs. 19/6671, 19/7249 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

28. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Barbara Fuchs u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Bericht zur aktuellen Lage des bayerischen Einzelhandels 
(insbesondere in strukturschwachen Regionen)  
Drs. 19/6684, 19/7261 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

29. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Laura Weber u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Umsetzung der Forderungen aus Bayern-Ei-Untersuchungsausschuss, 
ORH-Bericht und Coramentum-Gutachten 
Drs. 19/6688, 19/7250 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z A 

30. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Kerstin Celina u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Psychosoziale Hilfen auf eine sichere und nachhaltige  
finanzielle Basis stellen!  
Drs. 19/6690, 19/7270 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Gesundheit, Pflege und Prävention 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z ENTH 
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31. Antrag der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel,  
Alexander Flierl, Petra Högl u.a. CSU 
Bericht zu den Ergebnissen der 16. UN-Weltnaturkonferenz in Rom  
Drs. 19/6694, 19/7251 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

32. Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke,  
Martin Scharf u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Kerstin Schreyer, Martin Wagle, Dr. Stefan Ebner u.a. CSU 
Wirtschaftsentlastungen: Bürokratieabbau bei Melde- und 
Dokumentationspflichten nach der DSGVO auf EU-Ebene 
Drs. 19/6696, 19/7262 (ENTH) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z ENTH Z 

33. Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Martin Böhm,  
Dieter Arnold u.a. und Fraktion (AfD) 
EU-CO2-Flottengrenzwerte abschaffen – Keine planwirtschaftlichen 
Vorgaben für die Automobilindustrie in Bayern, Deutschland und Europa 
Drs. 19/6697, 19/7263 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

34. Antrag der Abgeordneten Alexander Flierl, Petra Högl,  
Thomas Holz u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Marina Jakob u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Bericht zur Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie  
Drs. 19/6698, 19/7252 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Markus Striedl, Benjamin Nolte, Katrin Ebner-Steiner und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 19/6602, 19/7257 

Förderung von Tempo 50 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Abg. Markus Striedl
Abg. Thorsten Schwab
Abg. Dr. Markus Büchler
Abg. Tobias Beck
Abg. Sabine Gross



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf:

Antrag der Abgeordneten Markus Striedl, Benjamin Nolte, Katrin Ebner-Steiner 

und Fraktion (AfD)

Förderung von Tempo 50 (Drs. 19/6602)

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. 

Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten 

Fraktion. Als erstem Redner erteile ich dem Abgeordneten Markus Striedl von der 

AfD-Fraktion das Wort. Bitte schön.

(Beifall bei der AfD)

Markus Striedl (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen! Heute fordern wir die Staatsregierung auf, die mittlerweile inflationär aus-

geweiteten Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen in Bayern zu überprüfen und 

dort, wo es sinnvoll und möglich ist, wieder die Regelgeschwindigkeit von 50 km/h 

einzuführen.

(Zuruf von den GRÜNEN)

Die Straßenverkehrsordnung ist klar. Innerorts gilt Tempo 50. Tempo 30 ist die Aus-

nahme. Doch in unseren Städten zeigt sich: Die Ausnahme wird zur Regel – Tempo 30 

oder weniger in München bei gut 80 % der Straßen und in Nürnberg und Regensburg 

mittlerweile bei 90 %. Begründet wird das oft mit Argumenten, die heute gar nicht 

mehr tragen.

Die Luftqualität: Die Grenzwerte werden in Deutschland nicht mehr überschritten. 

Tempo 30 aus Luftreinhaltegründen ist überholt.

CO2, wenn man es daran bemessen möchte: Der Anteil ist gering. Zwischen 

Tempo 30 und Tempo 50 finden tatsächlich kaum unterschiedliche Ausstöße statt.
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Was bleibt, sind Lärmschutz und Sicherheit. Aber auch hier muss man genau hinse-

hen.

Lärm: Tempo 30 reduziert den Lärmpegel um zwei bis drei Dezibel. Aber die Verwal-

tungsvorschrift der StVO verlangt das mildeste Mittel. Bevor man also den Verkehr 

ausbremst, muss geprüft werden, ob nicht ein lärmmindernder Asphalt, der übrigens 

oft sogar effizienter ist – da sprechen wir dann von drei bis fünf Dezibel –, oder eine 

Umleitung des Schwerverkehrs ausreichen würden. Tempo 30 darf hier tatsächlich nur 

die Ultima Ratio sein.

Sicherheit: Tempo 30 reduziert die Unfallschwere erheblich. Das ist unbestritten – 

kürzere Anhaltewege, geringe Aufprallenergie.

Aber auch hier gilt die Verhältnismäßigkeit. Tempo 30 ist dort zwingend erforderlich, 

wo besondere Gefahrenlagen bestehen – vor Schulen, vor Kitas, vor Altenheimen; 

an echten Unfallschwerpunkten halt –, aber doch bitte nicht flächendeckend auf gut 

ausgebauten Hauptverkehrsachsen.

Selbst dort, wo es grundsätzlich sinnvoll ist und die Maßnahmen verhältnismäßig 

sind: Natürlich muss die Geschwindigkeit vor Schulen reduziert werden, wenn Schüler 

unterwegs sind. Warum ich allerdings um 10 Uhr vormittags oder in den großen Ferien 

vor einer Schule 30 km/h fahren soll, konnte mir bis heute noch niemand erklären.

(Tim Pargent (GRÜNE): Sperren Sie Ihre Kinder den ganzen Tag ein, oder was?)

– Nein, meine Kinder sind in den Ferien zu Hause und nicht in der Schule. Ich weiß 

nicht, was Ihre den ganzen Tag treiben.

(Tim Pargent (GRÜNE): Sie gehen nie raus?)

– Brave Kinder gehen während der Schulzeit nicht raus; sie dürfen im Klassenzimmer 

bleiben. Wie das bei Ihnen ist, weiß ich nicht. – Auf jeden Fall brauchen wir hier 

zeitlich begrenzte intelligente Regelungen.

Protokollauszug
61. Plenum, 21.10.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 2



Was durch flächendeckendes Tempo 30 auf Hauptstraßen aber nachweislich passiert, 

ist eine Behinderung des Verkehrsflusses. Längere Fahrtzeiten gerade im Berufsver-

kehr sind die Folge. Das ärgert nicht nur den einzelnen Bürger, sondern verursacht 

durch Zeitverlust auch durchaus erhebliche volkswirtschaftliche Schäden.Die Regie-

rungsfraktionen sehen hier kein Problem. Die Verkehrsschauen würden es richten.

Doch es geht um die Grundsatzfrage: Ist die massenhafte Anordnung von Tempo 30 

auf Hauptverkehrsstraßen noch verhältnismäßig und rechtskonform? – Berlin zeigt: 

Eine Neubewertung ist möglich. Dort hat die CDU erkannt, dass viele Tempo-30-Stre-

cken auf Hauptstraßen überzogen waren. Sie werden überprüft und vielfach wieder 

auf Tempo 50 hochgestuft, weil der Verkehrsfluss der Hauptstraßen Priorität hat und 

die Anordnungsgründe oft nicht zwingend vorlagen. Genau diesen Mut zur Überprü-

fung brauchen wir auch in Bayern.

Lassen Sie mich eines klarstellen: Wir wollen hier nicht in die kommunale Selbstver-

waltung eingreifen. Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen ist keine 

Frage der kommunalen Selbstverwaltung, sondern die Anwendung von – –

(Beifall des Abgeordneten Andreas Winhart (AfD))

– Bitte.

(Beifall bei der AfD)

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen ist keine Frage der kommuna-

len Selbstverwaltung, sondern die Anwendung von Bundesrecht, konkret § 45 der 

Straßenverkehrs-Ordnung. Diese Paragrafen werden vor Ort oft gänzlich fehlinterpre-

tiert, indem die Ausnahme zur Regel gemacht wird. Die Staatsregierung ist hier sogar 

in der Pflicht. Als Aufsichtsbehörde muss sie darauf hinwirken, dass die Kommunen 

§ 45 korrekt auslegen und anwenden, und sie muss bei offensichtlichen Fehlinterpre-

tationen oder Verstößen gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einschreiten. 

Genau das fordern wir: eine Überprüfung im Sinne des geltenden Rechts. Sie haben 
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heute die Wahl: mit der AfD zurück zur Vernunft und Tempo 50 oder weiter im Kriech-

gang durch Bayern.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Als nächstem Redner erteile ich dem Kol-

legen Thorsten Schwab für die CSU-Fraktion das Wort. Bitte schön.

Thorsten Schwab (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Gerade ist von der AfD-Fraktion erläutert worden:

"Die Staatsregierung wird aufgefordert, alle Tempo-30-Zonen in Hauptverkehrsst-

raßen zu überprüfen und gegebenenfalls aufheben zu lassen bzw. wo immer 

möglich wieder 50 km/h einzuführen."

(Zuruf von der AfD: Das ist ihr Job!)

– Es ist schon die Aufgabe von Städten und Gemeinden, bei Ortsstraßen im eigenen 

Bereich darüber nachzudenken, ob hier und da Tempo 30 möglich ist. Jetzt wird die 

Staatsregierung aufgefordert, in 71 Landkreisen bei 2.056 Städten und Gemeinden 

unter Beteiligung der zuständigen Stellen, insbesondere Straßenbaubehörden und der 

Polizei, das alles überprüfen zu lassen und eventuell wieder aufzuheben. Wer soll 

denn das leisten, bitte schön?

(Andreas Winhart (AfD): Die Landratsämter!)

– Das ist ein Wahnsinn. Wir können diesen Antrag so nicht durchgehen lassen, weil es 

einfach ein bürokratischer Wahnsinn ist. In der Straßenverkehrs-Ordnung ist eindeu-

tig geregelt, dass innerorts in der Regel eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 

50 km/h gilt. Diese darf auf 30 km/h beschränkt werden, wenn eine einfache konkrete 

Gefahrenlage vorliegt. – So steht es in der Straßenverkehrs-Ordnung des Bundes. 

Diese einfache konkrete Gefahrenlage ist in Wohngebieten rechtlich anerkannt. Sie 

sagen jetzt, dass so und so viel Prozent der Straßen auf Tempo 30 heruntergesetzt 
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worden sind. Ein überwiegender Prozentsatz davon ist Wohngebiet, und in den Wohn-

gebieten richten die Kommunen oft Tempo-30-Zonen ein. In überörtlichen Straßen und 

auf Hauptverkehrsstraßen der Kommunen gilt selbstverständlich Tempo 50.

(Zuruf von der AfD)

Da gibt es auch bestimmte Ausnahmen in der Straßenverkehrs-Ordnung: Vor Kinder-

gärten, Schulen, Seniorenheimen und Krankenhäusern kann man, auf eine bestimmte 

Strecke begrenzt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 heruntersetzen. 

Wenn es Kindergärten oder Schulen sind, ist das oft auch zeitlich begrenzt: von 7 Uhr 

morgens bis um 16 Uhr oder 17 Uhr nachmittags. Auch das ist in der Straßenver-

kehrs-Ordnung bereits geregelt.

Wer will denn das, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit irgendwo in einer Wohn-

siedlung oder vor dem Kindergarten Tempo 30 beträgt? – Das sind die Eltern. Das 

sind die Eltern, das sind die Bürger, die dort wohnen. Die hätten gern, dass in ihrer 

Wohnsiedlung, vor ihrem Kindergarten, wo die Eltern die Kinder hinbringen und abho-

len, einfach langsamer gefahren wird. Das ist nicht irgendein Gesetzgeber, das sind 

oft die Menschen vor Ort. Das ist ein ganz normales Handeln. Oft wollen die, die 

dort wohnen, dass langsamer gefahren wird. Wenn die Bürger dann aber im eigenen 

Auto sitzen und irgendwo hinfahren wollen, dann wollen sie gefälligst schneller fahren. 

Irgendeine Balance müssen wir finden.

Diese Balance ist in der Straßenverkehrs-Ordnung so geregelt, dass in der Regel 

Tempo 50 gilt und bestimmte Ausnahmen für Tempo 30 gegeben sind. Im Prinzip 

ist also alles geregelt. Deshalb lehnen wir den Antrag ab, weil wir eine generelle 

Abschaffung aller Tempo-30-Zonen für unsinnig halten. Es gibt auch noch Gebiete, in 

denen wir sie einfach brauchen. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Mir liegt eine Meldung zu einer Zwischen-

bemerkung des Abgeordneten Markus Striedl für die AfD-Fraktion vor. Bitte.

Markus Striedl (AfD): Herr Kollege Schwab, vielen Dank für Ihre Rede. Zum einen 

habe ich niemals gesagt, dass wir alle Tempo-30-Zonen abschaffen möchten. Über-

prüfen möchten wir sie. Erklären Sie doch folgende Diskrepanz: In Augsburg-Stadt gilt 

vor Schulen grundsätzlich immer und überall ohne Ausnahme – 24 Stunden am Tag, 

365 Tage im Jahr – Tempo 30.

(Zuruf von den GRÜNEN: Sehr gut!)

Sobald man im Landkreis Augsburg 100 Meter über die Stadtgrenze kommt, sind 

grundlegende zeitliche Begrenzungen vorhanden. Jetzt können Sie mir nicht sagen, 

dass sich beide Organe – Stadt und Land – hier an das Gesetz halten, sprich: es 

richtig auslegen. Genau deswegen fordern wir eine Überprüfung. Wie erklären Sie sich 

diese Diskrepanzen genau an Landkreisgrenzen?

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Bitte schön.

Thorsten Schwab (CSU): Wir haben schon noch eine gewisse kommunale Selbst-

verwaltung, und die Verkehrsbehörden sind auch in den Landratsämtern und in den 

Städten und Gemeinden; es gibt aber in Ihrem eigenen Antrag auch eine Diskrepanz. 

Im Antragstext steht nämlich: "alle Tempo-30-Zonen in Hauptverkehrsstraßen […] 

gegebenenfalls aufheben zu lassen", und in der Begründung steht nichts mehr von 

Hauptverkehrsstraßen, sondern da geht es generell überall um alle Tempo-30-Zonen.

Es ist also sehr wohl so, dass in der Antragsbegründung nicht zwischen Hauptver-

kehrsstraßen und anderen unterschieden wird. Also kann man schon auch daraus 

lesen, dass Sie generell Tempo 30 abschaffen wollen. Da sind wir strikt dagegen, weil 

wir für die Sicherheit der Kinder und der Fußgänger auch noch etwas übrighaben.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)
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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist der Kollege Dr. Mar-

kus Büchler für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön.

Dr. Markus Büchler (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Tempo 30 

schützt Menschen. Tempo 30 schützt insbesondere Kinder, unsere Schulkinder; 

Tempo 30 schützt aber auch Seniorinnen und Senioren. Tempo 30 schützt innerorts 

auch vor Lärm, und deswegen hat Tempo 30 seine Berechtigung. Tempo 30 ist eine 

Maßnahme, die unsere Kommunen in ihrer Selbstverwaltung anordnen können, und 

es ist sehr schade, dass wir in Bayern relativ wenig Tempo 30 haben. Das ist das Pro-

blem, das wir in Bayern haben: nicht, dass es zu viel Tempo 30 gibt, sondern, dass es 

im krassen Unterschied zu anderen Bundesländern, zum Beispiel Baden-Württemberg 

oder auch Hessen, sehr viel weniger Tempo 30 gibt.

Jetzt hat gerade der Bundesgesetzgeber – Bundestag und Bundesrat gemeinsam 

– die Straßenverkehrs-Ordnung reformiert und den Kommunen, also den kommuna-

len Straßenverkehrsbehörden, etwas mehr Handlungsspielräume gegeben, Tempo 30 

streckenbezogen anzuordnen. Das wird in anderen Bundesländern gemacht, und 

zwar auch mit Unterstützung der dortigen Landesregierungen. Die geben sogar Hand-

reichungen heraus, wie die neuen Instrumentarien am besten genutzt werden können, 

damit sie Tempo 30, das die Leute vor Ort und die Eltern haben wollen, um die Kinder 

zu schützen, anordnen können.

In Bayern hingegen ist es anders. Hier hat der Innenminister ein Innenministerielles 

Schreiben angekündigt, in dem die Vorgaben des Bundesgesetzgebers präzisiert wer-

den sollen. Die Reform der Straßenverkehrs-Ordnung ist aber jetzt schon ein Jahr alt, 

die Verwaltungsvorschrift bald ein halbes Jahr, und wir haben immer noch nicht dieses 

Innenministerielle Schreiben des bayerischen Innenministeriums, weswegen sämtliche 

Initiativen der bayerischen Kommunen, Tempo 30 auszuweiten oder einzuführen, auf 

Halde liegen. Die Landratsämter antworten: Ja, wir müssen auf das Innenministerielle 

Schreiben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann warten. – Das ist das 

Problem, das wir in Bayern haben. Bayern blockiert die StVO-Reform, die den Kom-
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munen mehr Möglichkeiten für Tempo 30 geben will, im Hinblick auf die Anordnung 

durch die Kommunen. Das ist das Problem.

Deswegen fordere ich die Staatsregierung auf, endlich dieses Innenministerielle 

Schreiben herauszugeben und den Kommunen den Weg freizuräumen, damit sie 

die neuen gesetzgeberischen Möglichkeiten, die der Bund geschaffen hat, auch an-

wenden können – zum Wohle unserer Bevölkerung, für mehr Sicherheit und mehr 

Lärmschutz für unsere Leute.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist der Kollege Tobias 

Beck für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Bitte schön.

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Go, Tobi!)

Tobias Beck (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen 

und Kollegen, liebe Besucher auf der Besuchertribüne! Wir als FREIE WÄHLER sehen 

keinen sachlichen Grund für diesen Antrag und lehnen ihn deswegen auch ab. Kollege 

Schwab hat sehr viel ausgeführt, das wir unterstützen.

Der Antrag vermischt sachliche Argumentation mit ideologischer Rhetorik. Er zielt 

letztlich darauf ab, kommunale Gestaltungsspielräume wieder einzuschränken. Genau 

das lehnen wir ab; denn die Kommunen wissen selbst am besten, was vor Ort ange-

messen ist. Es funktioniert meiner Meinung nach auch sehr gut.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächste Rednerin ist die Kollegin Sabine 

Gross für die SPD-Fraktion. Bitte schön. –

Wenn Sie nicht da ist – – Da kommt sie gerade.

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Tobi, du warst zu schnell!)
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Bitte schön. Der Kollege der FREIEN WÄHLER war etwas schnell mit seinem Rede-

beitrag.

(Sabine Gross (SPD): Entschuldigung!)

Bitte schön.

Sabine Gross (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Den 

Antrag der AfD müssen wir ablehnen. Es gibt und es gab nie einen Anspruch, inner-

orts mit Tempo 50 durch die Gegend zu fahren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

beträgt innerorts 50 km/h für alle Kraftfahrzeuge, es sei denn, etwas anderes ist 

vorgeschrieben.

Das heißt aber nicht, dass es einen Anspruch darauf gibt, ansonsten immer mit 

Tempo 50 durch die Gegend zu fahren. Es gilt nämlich immer – ohne dass es dazu 

Verkehrszeichen bräuchte –, dass man nur mit einer Geschwindigkeit fahren kann, 

die dem aktuellen Verkehr und den aktuellen Straßenverhältnissen entspricht. Im Be-

rufsverkehr wird man vielerorts überhaupt nicht Tempo 50 fahren können. Man muss 

vielleicht schon froh sein, wenn man überhaupt vorankommt. Bei starkem Regen, 

Schneefall oder Eisglätte muss man seine Geschwindigkeit anpassen, genauso bei 

Straßenschäden und bei Baustellen.

Es ist also nicht so, dass es eine Regelgeschwindigkeit von 50 km/h gäbe und man 

immer Tempo 50 fahren könnte, wären nur die Tempo-30-Zonen weg.

Tempo-30-Zonen sind im Gegensatz zu der Darstellung im Antrag auch keineswegs 

überall möglich. Eine Tempo-30-Zone wird meistens zur Verbesserung der Verkehrssi-

cherheit eingeführt. Lärm und Luftschutzbelange spielen nur bei der Überschreitung 

wirklich hoher Grenzwerte eine Rolle. Tempo-30-Zonen durften bisher auch grundsätz-

lich nicht auf Straßen des überörtlichen Verkehrs angeordnet werden. Bei Straßen des 

überörtlichen Verkehrs war bisher nur ein streckenbegrenztes Tempo 30 möglich, und 

das nur bei konkreter Gefahrenlage.
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Die Novellen des StVG und der StVO haben daran auch nicht viel geändert. Die 

Anordnung von Tempo 30 wird Kommunen lediglich in der Nähe von Schulen, Kinder-

tagesstätten, Altenheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und auf hoch 

frequentierten Schulwegen erlaubt. Die einzig echte Neuerung ist die Möglichkeit, die 

Lücke zwischen zwei Tempo-30-Zonen zu schließen, wenn die Lücke bis zu 500 Me-

tern beträgt.

Ansonsten gilt nach wie vor: Der Verkehr muss auch innerorts reibungslos und schnell 

ablaufen. Das Szenario, das die AfD beschreibt, ist platter Populismus. In der Realität 

wird die Flüssigkeit des Verkehrs nicht durch das eine oder andere Tempolimit oder 

die Tempo-30-Zone behindert, sondern durch Baustellen, Straßenschäden und unzu-

reichenden, teuren öffentlichen Nahverkehr, der den Verzicht aufs Auto unattraktiv 

macht.

Sinnvoller, als sich über Tempo-30-Zonen aufzuregen, ist es, mehr Geld in den Aus-

bau von Brücken und Straßen zu investieren und natürlich auch in den ÖPNV. Auch 

sichere Schulwege würden helfen, den Andrang von Elterntaxis vor Schulbeginn und 

bei Schulende zu reduzieren und die dadurch entstehenden Verkehrsbehinderungen 

zu beheben.

All diese Maßnahmen sind weit effektiver als der völlig überflüssige Antrag der AfD, 

den wir deshalb ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. Weitere Wortmeldungen lie-

gen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der 

federführende Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr empfiehlt die Ablehnung des 

Antrags.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag der AfD-Fraktion zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Bitte die Gegenstimmen 
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anzeigen! – CSU, FREIE WÄHLER, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthal-

tungen? – Liegen nicht vor. Damit ist der Antrag abgelehnt.

Der Antragsteller von TOP 20 hat beantragt, den Punkt von der Tagesordnung abzu-

setzen, was ich hiermit bekannt gebe. TOP 20 betreffend den Antrag von Abgeordne-

ten der SPD-Fraktion auf Drucksache 19/6671 entfällt bei der heutigen Sitzung.
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